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Aufforderung zur Prüfungseinschreibung SoSe 2021 

 

Liebe Studierende, 

wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Online-Anmeldung für alle Prüfungen des 

Sommersemesters 2021 vom 21.06. bis 11.07.2021 stattfindet.  

 Studierende, die sich nach zwei verschiedenen PO (Prüfungsordnungs)-Versionen für 

Prüfungsleistungen anmelden möchten und sich systemseitig (HISQIS) noch in der „alten“ 

PO befinden, machen dies zuerst für die „alte“ PO, teilen dann der entsprechenden 

Bearbeiterin im Prüfungsamt mit, dass diese Anmeldungen abgeschlossen sind und Sie 

sich nun nach der „neuen“ PO anmelden möchten. 

 

 Studierende, die sich nach zwei verschiedenen PO-Versionen für Prüfungsleistungen 

anmelden möchten und sich systemseitig bereits in der „neuen“ PO befinden, machen bitte 

die Anmeldungen für die „neue“ PO online. Die Prüfungsleistungen der „alten“ PO melden 

Sie bitte über das Einschreibformular an, auch dies in der Einschreibzeit. Ihre Bearbeiterin 

im Prüfungsamt wird die Anmeldung dann vornehmen. 

 

 Studierende, die alle Leistungen bis zum 6. Semester der „alten“ PO abgeschlossen haben 

und nun Prüfungsleistungen nach der „neuen“ PO im 8. Semester anmelden möchten und 

deren PO-Version noch auf der „alten“ Version im HISQIS steht, melden sich bitte vor 

Anmeldung jedweder Prüfungsleistungen bei der entsprechenden Bearbeiterin, um die 

PO-Umstellung erst zu veranlassen. 

 

 Alle Studierenden, die Ihr Studium nach den „alten“ PO-Versionen abschließen werden, 

melden sich bitte im HISQIS für Ihre Prüfungsleistungen an, sollte es z.B. durch 

Sonderstudienpläne oder ähnliches keine Anmeldemöglichkeit geben, machen Sie diese 

Anmeldungen bitte über das Einschreibformular. 

 

 Alle Studierenden der PO 2019, die bereits nach PO 2019 Ihr Studium aufgenommen 

haben oder deren Leistungen schon komplett übertragen worden sind, melden sich bitte 

im HISQIS für die gewählten Prüfungsleistungen an. 
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 Alle Aufbaustudierenden der PO 2020 melden sich in SELMA entsprechend für die 

gewünschten Prüfungsleistungen an, bitte beachten Sie, dass Sie sich zwingend vorab auch 

für das Modulangebot angemeldet haben müssen und das die Anmeldung für das 

Modulangebot allein nicht ausreichend ist, Sie müssen sich auch für die 

Prüfungsleistungen anmelden. 

Vergessen Sie die Anmeldungen für alle Prüfungsleistungen der Katalogmodule, auch Sprachen 

nicht.  

 

Leider wurden uns von der Systembetreuung nicht alle Prüfungsnummern für die in den 

Katalogen verorteten Prüfungsleistungen rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dies betrifft 

vornehmlich das Modul MW-MB-22. Wir hoffen, dass ab der zweiten Woche der 

Prüfungseinschreibung eine Anmeldung für die ausstehenden Prüfungsleistungen möglich 

sein wird, wenn dies auch in der dritten Woche noch nicht der Fall sein sollte, verwenden Sie 

bitte ein Einschreibformular. Die im Auflaufplan der PO 2014 im Aufbaustudium MB und 

VNT mit „S“ gekennzeichneten Module wurden uns auch noch nicht systemseitig abgebildet, 

für diese Anmeldungen gilt ebenso, wir hoffen, dass ab der zweiten Woche der 

Prüfungseinschreibung eine Anmeldung für die ausstehenden Prüfungsleistungen möglich 

sein wird, wenn dies auch in der dritten Woche noch nicht der Fall sein sollte, verwenden Sie 

bitte ein Einschreibformular. Bitte warten Sie aber auf jeden Fall noch etwas ab. 

 

Verspätete Anmeldungen nach Ende der Einschreibzeit können nicht berücksichtigt. Die 

Anmeldung erfolgt in der vorgegebenen Einschreibefrist und gilt nur unter dem Vorbehalt, dass 

alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. In begründeten Ausnahmefällen ist eine 

Prüfungsanmeldung über ein Einschreibformular (z.B. Zusatzfächer) möglich, auch bei Problemen 

mit der Online-Anmeldung greifen Sie bitte auf dieses zurück. Die Teilnahme an Prüfungen der 

gewählten Studienrichtung / Profilempfehlung ist nur möglich, wenn diese vorher entsprechend 

dem Prüfungsamt mitgeteilt wurde (siehe entsprechender Antrag auf der Homepage "Formulare & 

Infos").  

 

Ergänzende Hinweise entnehmen Sie der Internetseite des Prüfungsamtes unter "Formulare & 

Infos"  

https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-

service/pruefungsamt/formulare-infos#section-3-1 

sowie "Prüfungen", "Prüfungstermine" 

https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-

service/pruefungsamt/pruefungen/pruefungstermine. 

Fernstudenten beachten bitte auch die Hinweise auf der Homepage der AG Fernstudium. Für 

Teilstudenten gelten diese Einschreibmodalitäten nicht. 

 

Alle Änderungen zu Prüfungsformaten aufgrund Covid-19 finden Sie in den Aufstellungen zu 

den Prüfungsterminen. Weiterhin finden Sie dort auch die Informationen zu den Online-

Probeklausuren. 

 

https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-service/pruefungsamt/formulare-infos#section-3-1
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-service/pruefungsamt/formulare-infos#section-3-1
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-service/pruefungsamt/pruefungen/pruefungstermine
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/studium/beratung-und-service/pruefungsamt/pruefungen/pruefungstermine
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Einige Anmerkungen an dieser Stelle noch zu laufenden Wiederholungsfristen, entsprechend des 

weiterführenden Senatsbeschlusses werden alle Wiederholungsfristen für ein Semester 

unterbrochen und laufen nicht weiter. Alle laufenden Wiederholungsfristen verlängern sich damit 

automatisch um das aktuelle Semester. Konkret bedeutet dies, wenn im Sommersemester 2021 

der nächstmögliche Termin für eine 2. Wiederholungsprüfung (= 3. Versuch) anstehen würde, man 

diesen wahrnehmen kann, aber nicht muss. Die 2. Wiederholungsprüfung muss aber dann im 

Wintersemester 2021/22 absolviert werden. Auch die Wiederholungsfrist von erstmalig 

nichtbestandenen Modulen verlängert sich um ein Semester. 

 

Weiterhin können Sie im Nachgang an die Prüfungsperiode des Sommersemesters, wenn Ihre 

Prüfungsergebnisse vorliegen, ohne Angabe von Gründen diese ablehnen. Ein entsprechendes 

Antragsformular (Internetseite des Prüfungsamtes unter "Formulare & Infos") steht Ihnen zur 

Verfügung, bitte nutzen Sie ausschließlich die Formulare der Fakultät Maschinenwesen. Diese 

Regelung ist für alle Prüfungsversuche anwendbar. 

Bitte melden Sie sich auch rechtzeitig bei Ihrer Bearbeiterin, wenn Sie Probleme oder Fragen mit 

bzw. zur Prüfungseinschreibung haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ivonne Herzog-Schaudick 
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